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1. BESCHÄFTIGUNGSBONUS kann ab 1.7.2017 beantragt werden 

Die Richtlinien für den Beschäftigungsbonus liegen nun vor. Der Beschäftigungsbonus kann grund-
sätzlich von allen Unternehmen unabhängig von der Branche und der Unternehmensgröße bean-
tragt werden. Der Unternehmenssitz oder zumindest eine Betriebsstätte müssen in Österreich liegen 
und zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Staatliche Unternehmen sind von der 
Förderung ausgeschlossen, außer sie stehen mit anderen am Markt tätigen Unternehmen im Wett-
bewerb und üben keine Aufgaben der Hoheitsverwaltung aus. 

Der Beschäftigungsbonus wird für zusätzliche vollversicherungspflichtige  Beschäftigungsver-
hältnisse  gewährt (d.h. auch Teilzeitbeschäftigung möglich!), wenn folgende Personen eingestellt 
werden: 
 

• beim AMS als arbeitslos gemeldete Personen, 
• Bildungsabgänger (das sind Personen, die an einer zumindest viermonatigen gesetzlich ge-

regelten Ausbildung teilgenommen haben, sofern der Abgang von der Bildungseinrichtung 
nicht länger als zwölf Monate zurückliegt) 

• Jobwechsler (das sind Personen, die in den zwölf Monaten vor Eintritt in das Unternehmen 
in Österreich mindestens 4 Monate durchgehend erwerbstätig und somit pflichtversichert wa-
ren (voll- oder teilversichert!), z.B. geringfügig Beschäftigte, Selbständige, Vollzeitangestellte). 
  

Das Dienstverhältnis muss der Kommunalsteuerpflicht sowie dem österreichischen Arbeits- und 
Sozialrecht unterliegen. 

Um festzustellen, ob es sich um ein förderbares zusätzliches Arbeitsverhältnis handelt, wird der 
Beschäftigungsstand zu folgenden fünf festgelegten Stichtagen herangezogen: 
 

• der Tag vor Entstehung des ersten förderungsfähigen Arbeitsverhältnisses sowie 
• das jeweilige Ende der vier Vorquartale (fällt der Tag vor Beginn des Arbeitsverhältnisses 

auf ein Quartalende dann sind nur die vier Vorquartale maßgeblich). 
 

Der Höchstwert an bestehenden Arbeitsverhältnissen zu einem dieser fünf Stichtage wird als Refe-
renzwert festgelegt. Der Beschäftigtenstand umfasst mit Ausnahme von Lehrlingen und geringfügig 
Beschäftigten alle im antragstellenden Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmer und ist in Köpfen (= 
Anzahl der Personen) anzuführen. Die Förderung gelangt zur Auszahlung, sofern ein Zuwachs von 
zumindest einem Vollzeitäquivalent (entspricht 38,5 Wochenstunden) gegenüber dem Refe-
renzwert nachgewiesen werden kann. Die 38,5 Stunden können auch durch Einstellung mehrerer 
Teilzeitbeschäftigter erreicht werden, es muss also nicht 1 Person in Vollzeit eingestellt werden. 
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Gefördert werden dabei für die Dauer von drei Jahren die anfallenden Lohnnebenkosten (Dienstge-
berbeiträge zur Sozialversicherung, Beiträge zur Mitarbeitervorsorge, Dienstgeberbeitrag zum Fami-
lienlastenausgleichsfonds, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer) durch einen 
Zuschuss in Höhe von 50 % der Lohnnebenkosten, der jährlich im Nachhinein ausbezahlt wird. 
Das zusätzlich geschaffene Beschäftigungsverhältnis muss mindestens vier Monate dauern. Der 
Zuschuss ist von der Einkommensteuer befreit. Bei einem Bruttojahresgehalt von € 35.000 be-
tragen die Lohnnebenkosten rd € 10.650, der Zuschuss daher rd € 5.325 pa.   

Anträge können unter Einbindung Ihres Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers ab 1.7.2017 über 
den Austria Wirtschaftsservice, der Förderbank des Bundes, gestellt werden. Details und den Antrag 
finden Sie unter www.beschaeftigungsbonus.at. 

2. FERIENJOBS:  Was dürfen Kinder steuerfrei verdienen? 

 
Zu Beginn der Ferien wird alljährlich die Frage gestellt, wieviel Kinder in den Ferien verdienen dür-
fen, ohne dass deren Eltern Gefahr laufen die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag zu 
verlieren. Zur Beantwortung soll folgende Übersicht Klarheit schaffen: 
 
• Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, 

ohne dass bei den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  
• Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das nach dem laufenden Einkommensteuerta-

rif zu versteuernde Jahreseinkommen (nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungs-
kosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) € 10.000 nicht überschreitet. Dies 
gilt unabhängig davon, ob das Einkommen in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird.  
Das bedeutet, dass das Kind Gehaltseinkünfte von brutto rd € 12.480 pro Jahr (Bruttogehalt ohne 
Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen bzw Werbungskosten- und Sonderaus-
gabenpauschale) bzw einschließlich der Sonderzahlungen brutto rd € 14.560 pro Jahr ver-
dienen kann. Sollte das zu versteuernde Einkommen des Kindes € 10.000 überschreiten, wird die 
Familienbeihilfe nur um den übersteigenden Betrag vermindert und ist zurückzuzahlen. 

 
Beispiel: Ein Student hat am 10.6.2017 das 19. Lebensjahr vollendet. Daher ist im Jahr 2017 erst-
mals das Einkommen des Kindes relevant. Beträgt das steuerpflichtige Einkommen im Jahr 2017 
insgesamt zB € 10.700 wird die Familienbeihilfe nur mehr um € 700 gekürzt. 
 
TIPP: Zu beachten ist, dass für die Beurteilung, ob Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zu-
stehen, sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte herangezogen werden. Da-
her sind beispielsweise auch Vermietungseinkünfte oder Sonstige Einkünfte zu berücksichtigen. Nur 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuer-
te Einkünfte bleiben außer Ansatz. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf folgende Besonderheiten aufmerksam machen: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vor-
gesehene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist konsequenter Weise nicht in 
die Berechnung des Grenzbetrages einzubeziehen.  

• Nicht ungefährlich ist es, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes nicht pflichtgemäß 
dem Finanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforde-
rung der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe!  

 
Für den (Ferial)Praktikanten selbst ist Folgendes zu beachten: 
 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von € 425,70 (Wert 2017) fallen wegen geringfügiger Be-
schäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen. Allerdings kann es bei niedrigen Ein-
künften bei der Veranlagung zu einer SV-Rückvergütung (auch als „Negativsteuer“ bezeichnet) kom-
men. Danach können 50% der SV-Beiträge bis max € 400 (€ 500 mit Pendlerpauschale) vom Finanz-
amt vergütet werden.  
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Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftragge-
ber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoeinnah-
men abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von € 11.000 für das betreffende Jahr 
eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag bzw 
freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). Umsatzsteuer-
pflicht besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% Umsatzsteuer) 
von mehr als € 36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). Eine Umsatz-
steuererklärung muss bei Umsätzen über € 30.000 netto abgegeben werden.  
 

3. Was ist bei Reisen aus EU-Ländern und Drittstaaten zu beachten? 

 
Sommerzeit bedeutet auch für viele Reisezeit. Wenn Sie von einer Auslandsreise zurückkehren, 
stellt sich die Frage, welche Waren können abgabenfrei mitgebracht werden? Dies hängt im Wesent-
lichen davon ab, ob sie aus dem EU-Raum oder aus einem Drittland kommen. 
 
Einreise nach Österreich aus einem EU-Land: 
Reisende müssen grundsätzlich für in der EU gekaufte Waren bei einem Grenzübertritt innerhalb der 
EU keine Abgaben mehr bezahlen (freier Warenverkehr). Ausnahmen bestehen bei Tabakwaren und 
Alkohol, wenn diese im Reisegepäck zum Eigenbedarf eingeführten Waren die persönlichen Richt-
mengen überschreiten. Werden die Mengen überschritten, muss dargelegt werden, dass die Waren 
für einen private Bedarf bestimmt sind. 
 
Einreise aus einem Land außerhalb der EU (Drittland): 
Reisende, die aus einem Drittland nach Österreich einreisen, haben den Zoll zu passieren und alle 
eingeführten Gegenstände, die die Reisefreimengen überschreiten, zu deklarieren. Die persönliche 
Reiseausrüstung, die bereits bei der Ausreise in ein Drittland mitgeführt wurde, kann abgabenfrei 
und formlos nach Österreich eingeführt werden.  
TIPP: es empfiehlt sich bei neu gekauften Gegenständen (wie zB Fotoausrüstung, Laptop, Golf- 
oder Skiausrüstung) den Kaufbeleg mitzuführen. Achtung bei Produktfälschungen (Medikamente, 
Textilien, Taschen), diese werden abgenommen und vernichtet. Eine Strafe droht ebenfalls. 
 
Beachten Sie aber, dass es für die Einfuhr von Tieren, Pflanzen, Lebensmitteln, Waffen und vielen 
anderen Waren weitere Beschränkungen und Verbote gibt. Und vergessen Sie nicht, dass die per-
sönlichen Reisefreigrenzen bei mehreren Reisenden (zB eine Familie) nicht zusammengerechnet 
werden dürfen. 
 
 

 
 

Richtmengen EU Drittstaaten 

Tabak 
 

(ab einem Alter von 17 Jahren)   

 Zigaretten       800 Stück  *) 200 Stück 
oder Zigarillos 400 Stück 100 Stück 
oder Zigarren 200 Stück   50 Stück 
oder Rauchtabak 1.000 g 250 g 

Alkohol  
 

(ab einem Alter von 17 Jahren)   

 > 22 % vol  10 Liter  1 Liter 
oder < 22 % vol alkoholische Ge-

tränke 
20 Liter  2 Liter 

und nichtschäumende Weine 
davon Schaumwein 

90 Liter 
davon max 60 Liter 

 4 Liter 

und Bier 110 Liter 16 Liter 
Andere Waren    

 Flugreise € 430  
 Landweg € 300  
 Personen unter 15 Jahren € 150  

 
*) Für Zigaretten im Reisegepäck aus Ungarn, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien beträgt die Freimenge 
300 Stück. 
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Beachten Sie aber, dass es für die Einfuhr von Tieren, Pflanzen, Lebensmitteln, Waffen und vielen 
anderen Waren weitere Beschränkungen und Verbote gibt. Und vergessen Sie nicht, dass die per-
sönlichen Reisefreigrenzen bei mehreren Reisenden (zB eine Familie) nicht zusammengerechnet 
werden dürfen. 
 
Bargeld 
Und vergessen Sie nicht, dass alle Personen, die in die EU einreisen oder aus ihr ausreisen und 
Barmittel von € 10.000 oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen oder anderen 
leicht konvertiblen Werten wie auf Dritte ausgestellte Schecks) mit sich führen, diesen Betrag bei 
den Zollbehörden anmelden müssen. Die Zollbehörden sind ermächtigt, natürliche Personen, ihr 
Gepäck und ihre Verkehrsmittel zu kontrollieren und nicht angemeldetes Bargeld einzubehalten. 
Zusätzlich drohen empfindliche Strafen (bei vorsätzlicher Begehung bis zu höchstens € 100.000, bei 
fahrlässiger Begehung bis zu höchstens € 10.000). 
 
 

4. Splitter 

 

4.1 Die Umsetzung der Business-Register-Information-System-Richtlinie der EU 

Die Umsetzung dieser Richtlinie der EU soll einerseits den grenzüberschreitenden Zugang zu Unter-
nehmensinformationen über das Europäische Justizportal erleichtern und andererseits in bestimm-
ten Fällen – wie zB bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung – eine automatisierte Kommu-
nikation zwischen den nationalen Registerbehörden der Mitgliedstaaten  über eine zentrale „Europä-
ische Plattform“ ermöglichen. Die Änderungen des Firmenbuchgesetzes sind mit 1.6.2017 in 
Kraft getreten: 
• Die Gewerbebehörde ist nunmehr bei den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern ver-

pflichtet, das Erlöschen der einzigen oder letzten Gewerbeberechtigung dem Firmenbuchge-
richt mitzuteilen. Dies hat durch eine Verknüpfung der Daten des Gewerbeinformationssystems 
Austria (GISA) mit dem Firmenbuch zu erfolgen. 

• Die Benachrichtigungspflichten des Firmenbuchs an die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft wurde auf die für die Sozialversicherung relevanten Daten beschränkt. 

• Im Firmenbuchauszug ist die OeNB-Identnummer, die von der Österreichischen Nationalbank 
(OeNB) vergeben wird wiederzugeben. 

• Basisinformationen (Name, Rechtsform, Sitz, Registerstaat und Eintragungsnummer) über ein-
getragene Kapitalgesellschaften werden nunmehr kostenlos zugänglich gemacht. 

• Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Eintragungen im Firmenbuch über das Europäische Jus-
tizportal zugänglich zu machen. Derzeit werden nach den Vorgaben der EU nur die Daten von 
Kapitalgesellschaften über das Europäische Justizportal ausgetauscht. Der Gesetzgeber hat es 
aber durch eine Verordnungsermächtigung ermöglicht, dass das BMJ diesen Informationsaus-
tausch bei Bedarf und Zulässigkeit durch Verordnung auf andere Rechtsträger ausweiten kann. 
Für diesen Informationsaustausch wird den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern automa-
tionsunterstützt eine einheitlich Europäische Kennung zugeordnet werden. 

• Die Vermögenslosigkeit einer Kapitalgesellschaft wird nunmehr dann angenommen, wenn die 
Jahresabschlüsse von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht eingereicht wur-
den sowie weitere 6 Monate abgelaufen sind. 

 
 

4.2 Einschränkung beim Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer 

Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer eine Kündigung wegen behaupteter Sozialwidrigkeit anfech-
ten. Bei jüngeren Arbeitnehmern wird eine derartige Anfechtung in der Regel allerdings aussichtslos 
sein, weil davon auszugehen ist, dass diese bei intensiver Arbeitsplatzsuche binnen weniger Monate 
einen neuen Arbeitsplatz ohne wesentliche Gehaltseinbußen finden können. Damit ältere Arbeit-
nehmer leichter einen neuen Arbeitsplatz finden können, hat der Gesetzgeber bereits mit 1.1.2004 
verfügt, dass das höhere Alter bei Arbeitnehmern, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, im Rahmen einer Kündigungsanfechtung nicht zu berücksichtigen ist. Dies galt bislang 
aber nur bis zum Ablauf des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb. Da diese Förderung zur 
Begründung von Arbeitsverhältnissen mit älteren Arbeitnehmern in der Praxis als unzureichend emp-
funden wurde, wurde nun mit Wirkung ab dem 1.7.2017 die Zweijahresfrist gestrichen.  
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Damit sind bei über 50jährigen Arbeitnehmern, die ab dem 1.7.2017 eingestellt werden, die zu er-
wartenden Schwierigkeiten der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess aufgrund des höheren 
Lebensalters bei einer Kündigungsanfechtung während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses nicht zu berücksichtigen. Hoffentlich motiviert diese Kündigungserleichterung nun vermehrt zur 
Anstellung älterer Arbeitnehmer. 
 

4.3 Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft   

Bestimmte Dienstleistungen sind, wenn sie an Unternehmer mit Sitz außerhalb des Steuergebietes 
(Österreichs) erbracht werden, am Sitz des Leistungsempfängers steuerbar und steuerpflichtig. Als 
Nachweis der Unternehmereigenschaft gilt bei Kunden innerhalb der Europäischen Union die über-
prüfte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). Der Nachweis der umsatzsteuerlichen Unterneh-
mereigenschaft eines ausländischen (nicht EU) Unternehmers ist meist sehr aufwendig.  
 
Zumindest für den Nachweis der Unternehmereigenschaft von Schweizer Unternehmern gibt es 
nunmehr eine wesentliche Erleichterung. Dieser kann nämlich künftig durch die Schweizer UID-
Nummer erfolgen. Vorweg ist festzuhalten, dass es sich bei der Schweizer UID-Nummer (Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer) um eine eigene, nationale Schweizer Steuernummer handelt, die kei-
nesfalls mit den UID-Nummern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwechselt werden 
darf. Nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung kann im Verhältnis zur Schweiz die 
Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft herangezogen werden, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 
 

• Es wird eine Schweizer UID-Nummer mit der UID-Ergänzung „MwSt.“ verwendet. 
• Bei der Schweizer UID-Nummer ist im Schweizer UID-Register (https://www.uid.admin.ch) 

unter den Mehrwertsteuerdaten der Status des MwSt.-Registers als „aktiv“ eingetragen. 
• Die Überprüfung und Dokumentation der Gültigkeit der Schweizer UID-Nummer, des Na-

mens und der Anschrift des Leistungsempfängers (vergleichbar mit der UID-Bestätigung 
Stufe 2 über FinanzOnline) ist erfolgt. 
 

Der Ausdruck aus dem Schweizer UID-Register stellt bei Erfüllung der obigen Kriterien einen Unter-
nehmernachweis des Leistungsempfängers dar. In weiterer Folge gilt der Schweizer Leistungsemp-
fänger umsatzsteuerlich als Unternehmer und es treten die Rechtsfolgen der Leistungserbringung an 
Unternehmer (z.B. Leistungsortregelungen) ein. 
 
 

5. Höchstgerichtliche Entscheidungen 

 
VwGH zur begünstigten Besteuerung der Teilabfindung von satzungsmäßigen Pensionsan-
sprüchen 
Gem. § 67 Abs. 4 EStG ist die Bestimmung über die Besteuerung der Abfertigung der Witwer- oder 
Witwenpensionen mit 6 % auch auf die Abfindung von Pensionen des unmittelbar Anspruchsberech-
tigten auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften oder auf Grund von Satzungen der 
Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen anzu-
wenden. Der VwGH hatte zu beurteilen, ob eine an einen Rechtsanwalt nach Erreichen des gesetzli-
chen Pensionsantrittsalters bezahlte Abfindung der Zusatzpension von der Versorgungseinrichtung 
der Rechtsanwaltskammer unter diese begünstigte Besteuerung fällt. Der VwGH bestätigte die be-
reits vom BFG getroffene Entscheidung, dass derartige Abfindungszahlungen begünstigt besteuert 
werden können, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Die Satzung muss einen – von jeglichem Ermessen des Entscheidungsträgers unabhängi-
gen – Rechtsanspruch auf Zuerkennung einer Leistung vorsehen. 

- Es muss sich um die Abfertigung eines konkreten (bestehenden) und abfertigbaren Pensi-
ons(-zusatz-)anspruchs handeln. 

Diese Voraussetzungen erfüllte im gegenständlichen Fall die Satzung der Versorgungseinrichtung 
der Rechtsanwaltskammer Wien. Vergleichbare Bestimmungen enthält aber zB auch die Satzung 
der Vorsorgeeinrichtung 2014 der Kammer der Wirtschaftstreuhänder.  
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VwGH zur 1.000 m²-Grenze bei der Hauptwohnsitzbefreiung 
Nach der Verwaltungspraxis erfasst die Hauptwohnsitzbefreiung bei der Immobilienertragsteuer ne-
ben dem Gebäude lediglich Grund und Boden im maximalen Ausmaß von 1.000 m². Das BFG hat in 
einem konkreten Fall davon abweichend die Ansicht vertreten, dass Grundstücke jeglicher Größe 
von der Hauptwohnsitzbefreiung umfasst sind. Aufgrund einer Amtsrevision des Finanzamts hat nun 
der VwGH entschieden, dass von der Hauptwohnsitzbefreiung lediglich das Gebäude, jene Grund-
fläche auf der das Gebäude steht sowie jene Fläche, welche nach der Verkehrsauffassung mit dem 
Gebäude eine Einheit bildet, erfasst sei. Die Grundfläche, die über einen üblichen Bauplatz hinaus-
gehe, sei nicht von der Hauptwohnsitzbefreiung erfasst. Anhand dieser Entscheidung ist wohl davon 
auszugehen, dass die bisherige Verwaltungspraxis, maximal 1.000 m² des Grundstücks der Haupt-
wohnsitzbefreiung zuzuordnen, weiter Geltung haben wird. 
 
VwGH zum Begriff der Großreparatur 
Der VwGH hat sich vor kurzem erstmals mit dem in § 12 Abs 10 UStG verwendeten Begriff der 
„Großreparatur“ beschäftigt. In dieser Entscheidung definierte der VwGH die Großreparatur als einen 
nicht aktivierungspflichtigen (zum Berichtigungszeitpunkt nicht vollständig verbrauchten) Aufwand, 
der nicht „regelmäßig“ erwächst und von dem sich sagen lässt, er falle „ins Gewicht“. Im konkreten 
Fall hatte eine Gesellschaft 13 große Mietobjekte im Eigentum, in denen sie 38 Aufzugsanlagen um 
€ 600.000 sanieren ließ. Die Sanierungskosten betrugen in Relation zu den Anschaffungskosten der 
Mietobjekte etwa 2 %. In diesem Fall vertrat der VwGH die Ansicht, dass es sich um eine Großrepa-
ratur gehandelt habe. Damit unterliegen die geltend gemachten Vorsteuerbeträge der Vorsteuerkor-
rektur, sofern sich die bei erstmaliger Verwendung maßgebenden Verhältnisse für den Vorsteuerab-
zug ändern (zB wegen eines umsatzsteuerfreien Verkaufs).  
 
VwGH zur Übertragung des Fruchtgenussrechts 
Der VwGH hatte jüngst Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu Fruchtgenussrechten um eine weite-
re Facette zu bereichern. Im konkreten Fall ging es um die Übertragung eines Fruchtgenussrechts. 
Dabei unterschied der VwGH bei der einkommensteuerlichen Behandlung der Übertragung eines 
Fruchtgenussrechts, ob eine Übertragung der Ausübung nach (dh das Fruchtgenussrecht bleibt 
bestehen, es erfolgt eine Art „Untervermietung“) oder eine Übertragung der Substanz nach (= Ver-
äußerung; der bisherige Fruchtgenussberechtigte hat keine Berechtigung mehr) vorliegt.  Im zu be-
urteilenden Sachverhalt verzichtete ein Fruchtgenussberechtigter endgültig auf das Recht, weshalb 
dieser Verzicht vom VwGH als Veräußerung des Rechts qualifiziert wurde. Da der gegenständliche 
Verzicht im Februar 2012 stattgefunden hat, war noch die damalige Rechtslage zu Spekulationsge-
schäften  anzuwenden. Da die Einjahresfrist nach der damaligen Rechtslage überschritten war, un-
terlag der (offensichtlich entgeltliche) Verzicht auf das Fruchtgenussrecht nicht der Einkommensteu-
er.  
 
Die Aussage des VwGH enthält aber keine verbindliche Aussage zur aktuellen Rechtslage. Daher 
kann anhand dieser Entscheidung nicht beurteilt werden, ob der VwGH im Geltungsbereich der der-
zeitigen Rechtslage einen derartigen entgeltlichen Verzicht auf ein Fruchtgenussrecht als der Ein-
kommensteuer unterliegend ansehen würde oder nicht (zB als Spekulationsgeschäft gem § 31 EStG 
oder allenfalls als der Immo-ESt unterliegende Veräußerung eines grundstücksähnlichen Rechts). 
Ob die undifferenzierte Klassifizierung der entgeltlichen Übertragung von Fruchtgenussrechten als 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach Rz 115 a EStR aufrecht erhalten bleiben kann, 
darf bezweifelt werden.  
 
VwGH zur umsatzsteuerlichen Organschaft  
Bisher war für das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zum Nachweis der wirtschaftli-
chen Eingliederung ein striktes Über- / Unterordnungsverhältnis (zB Produktion – Vertrieb) gefordert. 
Daneben muss natürlich auch die finanzielle und organisatorische Eingliederung gegeben sein. 
 
Auf Grund der jüngsten VwGH Rechtsprechung dürfte wohl künftig dieses strikte Erfordernis eines 
Über- / Unterordnungsverhältnisses entfallen. Der VwGH Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde: Eine GmbH vermietete Geschäftsräumlichkeiten an ihre mittelbare 100 %-Gesellschafterin. 
Die organisatorische und finanzielle Eingliederung war gegeben.  
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Zweifelhaft war das Vorliegen einer wirtschaftlichen Eingliederung. Anzumerken ist, dass der VwGH 
den Fall aus verfahrensrechtlichen Gründen zurückverwies und damit noch keine finale Entschei-
dung in der Sache selbst vorliegt.  
Bemerkenswert ist die Feststellung des Höchstgerichts, dass die wirtschaftliche Eingliederung im 
konkreten Fall angenommen werden kann, „wenn die Aufgabe der Mitbeteiligten als Besitzgesell-
schaft vornehmlich darin bestünde, der X-AG die für den Betrieb ihrer Bankgeschäfte erforderlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. In unionsrechtskonformer Interpretation ist mit dem be-
triebswirtschaftlichen Zusammenhang das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Eingliederung 
erfüllt, ohne dass es einer wirtschaftlichen „Unterordnung“ bedarf“. 
 
Die Lockerung des Kriteriums der wirtschaftlichen Eingliederung bedeutet, dass künftig häufiger eine 
Organschaft vorliegen kann. Wobei zu berücksichtigen ist, dass die umsatzsteuerliche Organschaft 
von Amts wegen wahrzunehmen ist. 
.  
Vorsicht ist bei jenen Fällen geboten, bei denen keine umsatzsteuerliche Organschaft angestrebt ist 
und die finanzielle wie auch organisatorische Eingliederung bereits erfüllt ist. Es ist ratsam, solche 
Fälle auf Grund der jüngsten VwGH-Rechtsprechung sorgfältig zu prüfen. 
 
VwGH zur Abzugsfähigkeit von Due Diligence-Kosten  
Der VwGH hat eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes (BFG) aufgehoben, in der das BFG 
Due Diligence-Kosten, die vor dem Kauf einer Beteiligung angefallen sind, als sofort abzugsfähige 
Betriebsausgaben qualifiziert hat. 
 
Nach Ansicht des Höchstgerichts ist der Zeitpunkt der Kaufentscheidung für die Behandlung der Due 
Diligence-Kosten relevant, wobei der VwGH offenkundig (im Gegensatz zum BFG und der bisheri-
gen Ansicht) ein weites Verständnis des Begriffs „Zeitpunkts der Kaufentscheidung“ hat. Im vorlie-
genden Fall hat das Höchstgericht die Kaufentscheidung bereits mit dem Vorliegen eines „Letters of 
Intent“ als getroffen beurteilt, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Höhe des Kaufprei-
ses feststand. Gegenstand des „Letters of Intent“ waren lediglich die Vereinbarung über die Durch-
führung einer Due Diligence und ein Zeitplan für die Kaufpreisfindung. Nach Ansicht des VwGH hat 
der Erwerber mit dem „Letter of Intent“ bereits seine Absicht kundgetan, eine konkret definierte Ge-
sellschaft in einem bestimmten Zeitraum zu erwerben. Folglich diente die Due Diligence laut VwGH 
nur mehr zur Bestimmung des Kaufpreises und die Due Diligence-Kosten waren somit als Anschaf-
fungsnebenkosten zu qualifizieren. 
 
VwGH zur begünstigten Besteuerung der gesetzlichen Abfertigung 
Der VwGH hat entschieden, dass eine wesentliche Erhöhung des Gehalts wenige Monate vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses – ohne dass dies durch Zusatzaufgaben des Dienstnehmers 
begründet wäre – nicht dazu führen kann, dass die auf Basis dieser erhöhten Bezüge berechnete  
Abfertigung als gesetzliche Abfertigung mit den begünstigten Steuersätzen versteuert werden kann. 
Im vorliegendem Falle wurden die Gehälter teilweise mehr als verdoppelt. 
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6. Termine  

 

Termin 30.9.2017 

Vorsteuererstattung in EU-Mitgliedsstaaten bis 30.9.2017 
Österreichische Unternehmer, die Vorsteuern des Jahres 2016 in EU-Mitgliedstaaten geltend 
machen wollen, haben bis 30.9.2017 Zeit, ihre Anträge ausschließlich elektronisch über FinanzOnli-
ne einzureichen. Grundsätzlich ist die Übermittlung der jeweiligen Papierrechnungen/Einfuhr-
dokumente - bedingt durch das elektronische Verfahren und die Standardisierung des Erstattungs-
antrages - nicht mehr erforderlich. 
Ausnahme: Der Erstattungsmitgliedstaat kann bei Rechnungen über € 1.000 (bzw Kraftstoffrech-
nungen über € 250) verlangen, dass zusammen mit dem Erstattungsantrag auf elektronischem We-
ge eine Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments übermittelt wird. Unterjährig gestellte An-
träge müssen Vorsteuern von zumindest € 400 umfassen. Bezieht sich ein Antrag auf ein ganzes 
Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die Erstattungsbeträge 
zumindest € 50 betragen.  
 
TIPP: Prüfen Sie rechtzeitig, ob der jeweilige EU-Staat verlangt, dass Rechnungen über € 1.000 
und Tankbelege über € 250 einzuscannen und als pdf mit dem Vergütungsantrag mitzusenden 
sind (so zB Deutschland). Andernfalls kann der Antrag abgelehnt werden, da er als nicht vollständig 
eingebracht gilt. Bevor ein Vergütungsantrag gestellt wird, sollten Sie prüfen, ob auch die Vorausset-
zungen dafür erfüllt sind. So werden nur Vorsteuern erstattet, die im jeweiligen EU-Land auch zum 
Vorsteuerabzug berechtigen (zB Treibstoff für PKW, Hotelübernachtung und Restaurant sind in vie-
len EU-Ländern vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebsurlaub 
 
 
 

Die Kanzlei ist vom 14. bis 18. August 2017 geschlossen. 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme und entsprechende Berücksichtigung 
 


